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Versicherteninformation ARAG Gruppenunfall-Schutz 

nach § 1 VVG-Informationsp-ichtenverordnung 
 
 

1 Identität und ladungsfähige Anschri� des Versicherers 
 

Vertragspartner für Ihren ARAG Gruppenunfall-Schutz ist die 
ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellscha7 
ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Paul-Otto Faßbender 
Vorstand: Wolfgang Mathmann, Christian Vogée 
Sitz und Registergericht: Düsseldorf, HRB 10418 
USt-ID-Nr.: DE 811 125 216 

 
 

2 Hauptgeschä�stätigkeit des Versicherers  
 

Die Hauptgeschä7stätigkeit der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellscha7 ist die Sach-, Ha7p-icht-, Unfall-, 
Fahrzeugversicherung und Schutzbriefversicherung. 

 
 

3 Vertragsbedingungen und wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung 
 

Dem Versicherungsverhältnis liegen die Allgemeinen Unfallbedingungen (AUB 88) und die  
• Besondere Bedingungen und  
• Zusatzbedingungen für die Gruppen-Unfallversicherung  
in der bei Antragstellung geltenden Fassung zugrunde. Der Text der jeweils vereinbarten Bedingungen ist beigefügt. 
Auf das Vertragsverhältnis ist deutsches Recht anzuwenden. 

Die Unfallversicherung versichert Sie und die im Vertrag mitversicherten Personen gegen die Nnanziellen Folgen einer 
unfallbedingten Invalidität oder Todesfall. Sofern Sie es wünschen, können Sie (unter anderem) die unfallbedingten 
Mehraufwendungen bei einem Krankenhausaufenthalt durch ein Krankenhaustage- mit Genesungsgeld versichern. 

Der Umfang des Versicherungsschutzes richtet sich nach den individuell ausgewählten Leistungsarten (zum Beispiel 
Invaliditäts- und Todesfallleistung. Krankenhaustage- und Genesungsgeld etc.) und Versicherungssummen. 

 
 

4 Gesamtpreis der Versicherung  
 

Den zu entrichtenden Gesamtpreis für den angebotenen ARAG Gruppenunfall-Schutz einschließlich etwaiger Ratenzah-
lungszuschläge sowie der zurzeit gültigen Versicherungssteuer und die gewählte Zahlweise können Sie sowie dem An-
trag entnehmen. 

 
 

5 Zusätzliche Kosten 
 

Zusätzliche vertragliche Kosten fallen nicht an. 
 
 

6 Beitragszahlung 
 

Der Beitrag einschließlich der Zuschläge ist ein Jahresbeitrag und wird vom Versicherungsbeginn an gerechnet. Er ist 
zu Beginn eines jeden Versicherungsjahres zu entrichten, kann aber auch unterjährig in gleichen Beitragsraten, das 
heißt monatlich, vierteljährlich oder halbjährlich gezahlt werden. Der Beitrag gilt bei unterjähriger Zahlungsweise bis 
zur Fälligkeit als gestundet. 

Der Erstbeitrag wird nach Abschluss des Vertrags fällig, jedoch nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Bei 
späterer Zahlung beginnt der Versicherungsschutz erst mit dem Tag der Zahlung, es sei denn, die verspätete Zahlung 
beruht nicht auf Ihrem Verschulden. 

Folgebeiträge sind jeweils zum Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums zu zahlen. 

Bei erteiltem SEPA-Lastschri7mandat hat der Versicherungsnehmer sicherzustellen, dass das zum Einzug angegebene 
Konto zum Zeitpunkt der Fälligkeit die erforderliche Deckung aufweist. 

Verträge mit Beitrag nach einem Assekuranztarif werden nach Wegfall der Voraussetzungen hierfür zum Normaltarif 
fortgeführt. 
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7 Gültigkeitsdauer der zur Verfügung stehenden Informationen 
 

An konkrete Informationen zu Produkten der ARAG Allgemeine, insbesondere hinsichtlich der genannten Beiträge hal-
ten wir uns einen Monat gebunden. 

 
 

8 Zustandekommen des Vertrags, Antragsbindefrist, Beginn des 

Versicherungsschutzes 
 

Der Vertrag kommt durch den Antrag auf ARAG Gruppenunfall-Schutz seitens eines Vertragspartners und die Annahme 
dieses Antrags durch den anderen Vertragspartner zustande. Der Antragsteller hält sich an seinen Antrag einen Monat 
gebunden. 

Eine Antragsannahme der ARAG Allgemeine Versicherungs-AG erfolgt durch die Ausstellung eines Versicherungs-
scheins oder eine Annahmeerklärung. 

Bei einer Anfrage durch den Versicherungsnehmer (Invitatio-Antrag) erfolgt das Angebot durch die ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG und die Annahme des Angebots durch Annahmeerklärung des Versicherungsnehmers. 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, sofern der Erstbeitrag rechtzeitig gezahlt wird (siehe 
ZiBer 6). 

 
 

9 Widerrufsbelehrung 
 
 Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (zum Beispiel Brief, 
Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versi-
cherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationsp-ichtenverordnung und diese Beleh-
rung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerrufs. 

Der Widerruf ist zu richten an: 
ARAG Allgemeine Versicherungs-AG, ARAG Platz 1, 40472 Düsseldorf, Fax +49 211 963-3626, duesseldorf@ARAG-Sport.de 

 
 Widerrufsfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem 
Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir 
in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um den im Produktinformationsblatt unter ZiBer 3 ausgewiesenen 
rechnerischen Tagesbeitrag pro Tag. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 
Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der 
wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (zum Beispiel 
Zinsen) herauszugeben sind. 

 
 Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 

 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 

10 Laufzeit und Beendigung des Vertrags, insbesondere durch Kündigung 
 

Die vereinbarte Laufzeit des Vertrags folgt aus den konkreten Vertragsvereinbarungen (zum Beispiel dem Antrag).  

Der ARAG Gruppenunfall-Schutz kann von beiden Parteien erstmalig zum Ende der vereinbarten Vertragslaufzeit, spä-
testens jedoch nach drei Jahren, gekündigt werden. Wird er nicht gekündigt, verlängert sich das Vertragsverhältnis bei 
Verträgen von mindestens einjähriger Vertragsdauer mit dem Ablauf der vereinbarten Vertragszeit um ein Jahr und 
weiter von Jahr zu Jahr stillschweigend. Es ist dann zum Ende des jeweils folgenden Versicherungsjahres kündbar. 
Kündigungen müssen dem jeweils anderen Vertragspartner drei Monate vor Ablauf der Versicherung vorliegen. 

Erbringt die ARAG eine Leistung aus diesem Vertrag, kann der Vertrag vorzeitig in Schri7form gekündigt werden. Die 
Kündigungsfrist beträgt einen Monat. 
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11 Anwendbares Recht/zuständiges Gericht/Kommunikationssprache 
 

Der Aufnahme von Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss einer Unfallversicherung liegt ebenso das 
Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrunde wie einer abgeschlossenen Unfallversicherung.  

Für Klagen aus dem Versicherungsverhältnis gelten die inländischen Gerichtsstände nach §§ 13, 17, 21, 29 ZPO und 
§ 215 VVG. 

Die Versicherungsbedingungen und sämtliche vor oder nach Vertragsschluss ausgehändigten Informationen werden in 
deutscher Sprache verfasst. Die ARAG Allgemeine wird die Kommunikation während der Laufzeit des Vertrags in deut-
scher Sprache führen. 

 
 

12 Außergerichtliche Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren 
 

Die ARAG Allgemeine Versicherungs-AG ist Mitglied im Verein „Versicherungsombudsmann e.V.“, einer unabhängigen 
Einrichtung der deutschen Versicherungswirtscha7 zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und 
Versicherungsunternehmen. Sie haben die Möglichkeit, diese Stelle anzurufen, wenn es sich um einen Anspruch aus 
Ihrem Versicherungsvertrag oder dessen Anbahnung oder Vermittlung handelt. Sie erreichen den Versicherungsom-
budsmann unter: 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Postfach 08 06 32 
10006 Berlin 

Die Möglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten, bleibt für Sie hiervon unberührt. 
 
 

13 Beschwerdegesuch bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
 

Eine Beschwerde des Versicherungsnehmers kann auch direkt gerichtet werden an die  

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  
Graurheindorfer Str. 108 
53117 Bonn 
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Allgemeine Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88) 

 
§ 1 Der Versicherungsfall 

I. Der Versicherer bietet Versicherungsschutz bei Unfällen, die dem Versicherten während der Wirksamkeit des Vertra-
ges zustoßen.  

 Die Leistungsarten, die versichert werden können, ergeben sich aus § 7; aus Antrag und Versicherungsschein ist er-
sichtlich, welche Leistungsarten jeweils vertraglich vereinbart sind. 

 
II. Der Versicherungsschutz umfasst Unfälle in der ganzen Welt.  
 
III. Ein Unfall liegt vor, wenn der Versicherte durch ein plötzlich von außen auf seinen Körper wirkendes Ereignis (Unfall-

ereignis) unfreiwillig eine Gesundheitsschädigung erleidet. 
 
IV. Als Unfall gilt auch, wenn durch eine erhöhte Kra7anstrengung an Gliedmaßen oder Wirbelsäule 

(1) ein Gelenk verrenkt wird oder 
(2) Muskeln, Sehnen, Bänder oder Kapseln gezerrt oder zerrissen werden. 

 
 
§ 2 Ausschlüsse 

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen: 
I. (1) Unfälle durch Geistes- oder Bewusstseinsstörungen, auch soweit diese auf Trunkenheit beruhen, sowie durch 

Schlaganfälle, epileptische Anfälle oder andere Krampfanfälle, die den ganzen Körper des Versicherten ergreifen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn diese Störungen oder Anfälle durch ein unter diesen Vertrag fallendes 
Unfallereignis verursacht waren. 

(2) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er vorsätzlich eine Stra7at ausführt oder versucht. 
(3) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kriegs- oder Bürgerkriegsereignisse verursacht sind; Unfälle durch 

innere Unruhen, wenn der Versicherte auf Seiten der Unruhesti7er teilgenommen hat. 
(4) Unfälle des Versicherten 

a) als Lu7fahrzeugführer (auch Lu7sportgeräteführer), soweit er nach deutschem Recht dafür eine Erlaubnis 
benötigt sowie als sonstiges Besatzungsmitglied eines Lu7fahrzeuges;  

b) bei einer mit Hilfe eines Lu7fahrzeuges auszuübenden beru-ichen Tätigkeit; 
c) bei der Benutzung von Raumfahrzeugen. 

(5) Unfälle, die dem Versicherten dadurch zustoßen, dass er sich als Fahrer, Beifahrer oder Insasse eines Motorfahr-
zeuges an Fahrtveranstaltungen einschließlich der dazugehörigen Übungsfahrten beteiligt, bei denen es auf die 
Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt. 

(6) Unfälle, die unmittelbar oder mittelbar durch Kernenergie verursacht sind. 
 
II. (1) Gesundheitsschädigungen durch Strahlen. 

(2) Gesundheitsschädigungen durch Heilmaßnahmen oder EingriBe, die der Versicherte an seinem Körper vornimmt 
oder vornehmen lässt. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die EingriBe oder Heilmaßnahmen, auch strahlendiagnostische und  
-therapeutische, durch einen unter diesen Vertrag fallenden Unfall veranlasst waren. 

(3) Infektionen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn die Krankheitserreger durch eine unter diesen Vertrag fallende Unfall-
verletzung in den Körper gelangt sind. 
Nicht als Unfallverletzung gelten dabei Haut- oder Schleimhautverletzungen, die als solche geringfügig sind und 
durch die Krankheitserreger sofort oder später in den Körper gelangen; für Tollwut und Wundstarrkrampf entfällt 
diese Einschränkung. 
Für Infektionen, die durch Heilmaßnahmen verursacht sind, gilt (2) Satz 2 entsprechend. 

(4) Vergi7ungen infolge Einnahme fester oder -üssiger StoBe durch den Schlund. 
 
III. (1) Bauch- oder Unterleibsbrüche. 

Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn sie durch eine unter diesen Vertrag fallende gewaltsame von außen 
kommende Einwirkung entstanden sind. 

(2) Schädigungen an Bandscheiben sowie Blutungen aus inneren Organen und Gehirnblutungen. 
Versicherungsschutz besteht jedoch, wenn ein unter diesen Vertrag fallendes Unfallereignis im Sinne des § 1 III. die 
überwiegende Ursache ist. 

 
IV. Krankha7e Störungen infolge psychischer Reaktionen, gleichgültig, wodurch diese verursacht sind. 
 
 
§ 3 Nicht versicherbare Personen 

I. Nicht versicherbar und trotz Beitragszahlung nicht versichert sind Personen, die dauernd schwer- oder schwerstp-e-
gebedür7ig sind, sowie Personen mit geistiger Behinderung. 
Schwer- bzw. schwerstp-egebedür7ig ist, wer für die Verrichtung des täglichen Lebens überwiegend fremder Hilfe be-
darf und in P-egestufe II oder III im Sinne der sozialen P-egeversicherung (§§ 14, 15 SGB XI) eingestu7 ist. 
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II. Der Versicherungsschutz erlischt, sobald der Versicherte im Sinne von I. nicht mehr versicherbar ist. Gleichzeitig endet 
die Versicherung.  

 
III. Den für nicht versicherbare Personen seit Eintritt der Versicherungsunfähigkeit entrichtete Beitrag zahlen wir zurück. 

Auf Antrag der versicherten Person und nach Einzelfallprüfung kann der Versicherungsvertrag fortgesetzt werden. 
 
 
§ 3 a Vorvertragliche Anzeigep0ichten des Versicherungsnehmers 

I. (1) Sie haben uns bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung alle Ihnen bekannten Gefahrumstände in Textform anzuzei-
gen, nach denen wir Sie in Textform gefragt haben und die für unseren Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Sie sind auch insoweit zur Anzeige verp-ichtet, als wir nach Ihrer Vertrags-
erklärung, aber vor unserer Vertragsannahme Fragen im Sinne des Satzes 1 in Textform stellen. Gefahrerheblich 
sind die Umstände, die geeignet sind, auf unseren Entschluss Ein-uss auszuüben, den Vertrag überhaupt oder mit 
dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

(2) Soll eine andere Person versichert werden, ist diese neben Ihnen für die wahrheitsgemäße und vollständige Anzei-
ge der gefahrerheblichen Umstände und die Beantwortung der an sie gestellten Fragen verantwortlich. 

(3) Wird der Vertrag von Ihrem Vertreter geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, müssen Sie 
sich so behandeln lassen, als hätten Sie selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

 
II. (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrerheblichen Umständen berechtigen uns, vom Versiche-

rungsvertrag zurückzutreten. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen 
einer Anzeigep-ichtverletzung hingewiesen haben. 

(2) Wir müssen unser Rücktrittsrecht innerhalb eines Monats schri7lich geltend machen. Dabei haben wir die Um-
stände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich 
weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir 
von der Verletzung der Anzeigep-icht, die unser Rücktrittsrecht begründet, Kenntnis erlangen. 

(3) Der Rücktritt erfolgt durch Erklärung Ihnen gegenüber. 
(4) Wir können uns auf unser Rücktrittsrecht nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die 

Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 
(5) Wir haben kein Rücktrittsrecht, wenn Sie nachweisen, dass Sie oder Ihr Vertreter die unrichtigen oder unvollstän-

digen Angaben weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gemacht haben. 
(6) Unser Rücktrittsrecht wegen grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigep-icht besteht nicht, wenn Sie nachweisen, 

dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, ge-
schlossen hätten. 

(7) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
(8) Treten wir nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, dürfen wir den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 

Sie nachweisen, dass der unvollständig oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht 
aber kein Versicherungsschutz, wenn Sie die Anzeigep-icht arglistig verletzt haben. 

(9) Uns steht der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

 
III. (1) Ist unser Rücktrittsrecht ausgeschlossen, weil Ihre Verletzung einer Anzeigep-icht weder auf Vorsatz noch auf 

grober Fahrlässigkeit beruhte, können wir den Versicherungsvertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat 
in Schri7form kündigen. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen einer 
Anzeigep-ichtverletzung hingewiesen haben. 

(2) Dabei haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen 
wir auch nachträglich weitere Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem 
Zeitpunkt, zu dem wir von der Verletzung Ihrer Anzeigep-icht Kenntnis erlangt haben. 

(3) Wir können uns auf unser Kündigungsrecht wegen Anzeigep-ichtverletzung nicht berufen, wenn wir den nicht an-
gezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

(4) Das Kündigungsrecht ist auch ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass wir den Vertrag auch bei Kenntnis der 
nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

(5) Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Um-
stände, aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden die anderen Bedingungen auf unser Verlangen 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie die P-ichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. Dies gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigep-ichtverletzung hingewiesen haben. 

(6) Wir müssen die Vertragsanpassung innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. Dabei haben wir die Umstän-
de anzugeben, auf die wir unsere Erklärung stützen. Innerhalb der Monatsfrist dürfen wir auch nachträglich weitere 
Umstände zur Begründung unserer Erklärung angeben. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der Ver-
letzung der Anzeigepflicht, die uns zur Vertragsanpassung berechtigt, Kenntnis erlangen. 

(7) Wir können uns auf eine Vertragsanpassung nicht berufen, wenn wir den nicht angezeigten Gefahrumstand oder 
die Unrichtigkeit der Anzeige kannten. 

(8) Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr als 10 % oder schließen wir die Gefahrabsicherung 
für den nicht angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung fristlos in Schri7form kündigen. 

 
IV. Unser Recht, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung steht uns 

der Teil des Beitrages zu, der der bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Vertragszeit ent-
spricht. 
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§ 4 Beginn und Ende des Versicherungsschutzes/Vertragliche Gestaltungsrechte 

I. Der Versicherungsschutz beginnt, zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder 
einmaligen Beitrag unverzüglich nach Fälligkeit im Sinne von § 5 I. zahlen. 

 
II. Der Vertrag kann beendet werden durch schri7liche Kündigung eines der Vertragspartner 

(1) zum Ablauf der vereinbarten Dauer. 
Die Kündigung muss spätestens drei Monate vor dem Ablauf zugegangen sein; anderenfalls verlängert sich der 
Vertrag jeweils um ein Jahr; 

(2) wenn der Versicherer eine Leistung nach § 7 erbracht hat oder gegen ihn Klage auf eine solche Leistung erhoben 
worden ist. 
Die Kündigung muss spätestens einen Monat nach Leistung oder – im Falle eines Rechtsstreits – nach Klagerück-
nahme, Anerkenntnis, Vergleich oder Rechtskra7 des Urteils zugegangen sein. Sie wird erst nach Ablauf eines Mo-
nats ab Zugang wirksam. Sie können jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätes-
tens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode wirksam wird. 

 
III. Der Vertrag endet ohne Kündigung, wenn die vereinbarte Dauer weniger als ein Jahr beträgt, zu dem im Versicherungs-

schein angegebenen Zeitpunkt. 
 
IV. Der Versicherungsschutz tritt außer Kra7, sobald der Versicherte im Krieg oder kriegsmäßigen Einsatz Dienst in einer 

militärischen oder ähnlichen Formation leistet. Der Versicherungsschutz lebt wieder auf, sobald dem Versicherer die 
Anzeige des Versicherungsnehmers über die Beendigung des Dienstes zugegangen ist. 

 
 
§ 5 Beiträge, Fälligkeit und Verzug 

I. Die Beiträge enthalten die jeweilige gesetzliche Versicherungssteuer. 
Der erste oder einmalige Beitrag ist, wenn nichts anderes bestimmt ist, sofort nach Abschluss des Versicherungsver-
trages fällig, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginn. 
Folgebeiträge sind am Ersten des Fälligkeitsmonats zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 

 
II. (1) Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der 

Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt, sofern Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch ei-
nen auBälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge aufmerksam gemacht wurden. Das gilt 
nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

(2) Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der 
Beitrag nicht gezahlt ist. Wir können nicht zurücktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten haben. 

 
III. (1) Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeit-

raums fällig. 
(2) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebe-

nen Zeitpunkt erfolgt. 
(3) Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, geraten Sie ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass Sie die ver-

spätete Zahlung nicht zu vertreten haben. 
(4) Wir werden Sie auf Ihre Kosten in Textform zur Zahlung auBordern und Ihnen eine Zahlungsfrist von mindestens 

zwei Wochen setzen. Diese Fristsetzung ist nur wirksam, wenn wir darin die rückständigen Beträge des Beitrages 
sowie die Zinsen und Kosten im Einzelnen beziBern und die Rechtsfolgen angeben, die nach den § 5 III. 6 und 7. mit 
dem Fristablauf verbunden sind. 

(5) Wir sind berechtigt, Ersatz des uns durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen. 
(6) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-

lung kein Versicherungsschutz, wenn Sie mit der Zahlungsaufforderung nach § 5 III. (4) darauf hingewiesen wurden. 
(7) Sind Sie nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch mit der Zahlung in Verzug, können wir den Vertrag ohne Einhaltung 

einer Frist kündigen, wenn wir Sie mit der ZahlungsauBorderung nach § 5 III. (4) darauf hingewiesen haben. 
(8) Haben wir gekündigt und zahlen Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Beitrag, besteht der Ver-

trag fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten sind, be-
steht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 
IV. (1) Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu 

dem Fälligkeitstag eingezogen werden kann und Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
(2) Konnte der fällige Beitrag ohne Ihr Verschulden von uns nicht eingezogen werden, ist die Zahlung auch dann noch 

rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach unserer in Textform abgegebenen ZahlungsauBorderung erfolgt. 
(3) Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil Sie die Einzugsermächtigung widerrufen haben, oder haben 

Sie aus anderen Gründen zu vertreten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden kann, sind wir berech-
tigt, kün7ig Zahlung außerhalb des Lastschri7verfahrens zu verlangen. Sie sind zur Übermittlung des Beitrages 
erst verp-ichtet, wenn Sie von uns hierzu in Textform aufgefordert worden sind. 

 
V. Im Fall des § 4 IV. wird die P-icht zur Beitragszahlung unterbrochen. 
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§ 6 Änderung der Berufstätigkeit oder Beschä;igung, Wehrdienst 

I. Während der Vertragsdauer eintretende Änderungen der Berufstätigkeit oder Beschä7igung des Versicherten sind 
unverzüglich anzuzeigen. 
Die Ableistung von P-ichtwehrdienst oder Zivildienst sowie die Teilnahme an militärischen Reserveübungen gelten 
nicht als Änderung der Berufstätigkeit oder Beschä7igung. 

 
II. (1) Ergibt sich für eine neue Berufstätigkeit oder Beschä7igung des Versicherten nach dem zur Zeit der Änderung 

gültigen Tarif des Versicherers ein niedrigerer Beitrag, so ist nach Ablauf eines Monats vom Zugang der Anzeige an 
nur dieser zu zahlen. 

(2) Ergibt sich ein höherer Beitrag, so wird noch für zwei Monate von dem Zeitpunkt der Änderung der Berufstätigkeit 
oder Beschä7igung an Versicherungsschutz nach den bisherigen Versicherungssummen geboten. Tritt nach Ab-
lauf dieser Frist ein Unfall ein, ohne dass eine Änderungsanzeige erfolgt oder eine Einigung über den Beitrag erzielt 
worden ist, so vermindern sich die Versicherungssummen im Verhältnis des erforderlichen Beitrages zum bisheri-
gen Beitrag. 

(3) a) Bietet der Versicherer für die neue Berufstätigkeit oder Beschä7igung nach seinem Tarif keinen Versiche-
rungsschutz, kann der Versicherer den Vertrag kündigen. Die Kündigung wird einen Monat nach Zugang wirk-
sam. Das Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an ausgeübt 
wird, zu dem der Versicherer von der Änderung Kenntnis erlangt hat, oder wenn der Versicherte seine vorheri-
ge Berufstätigkeit oder Beschä7igung wieder aufgenommen hat. 

b) Hat der Versicherungsnehmer die Änderungsanzeige nicht unverzüglich gemacht, kann der Versicherer von 
der Verp-ichtung zur Leistung frei sein, wenn der Unfall später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, 
zu welchem die Anzeige dem Versicherer hätte zugehen müssen. 
Die Verp-ichtung des Versicherers bleibt grundsätzlich bestehen, wenn ihm die neue Berufstätigkeit oder Be-
schä7igung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem ihm die Anzeige hätte zugehen müssen. 
Das gleiche gilt, wenn bei Eintritt des Unfalles 
• die Frist für die Kündigung des Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt ist oder 
• wenn die neue Berufstätigkeit oder Beschä7igung keinen Ein-uss auf den Eintritt des Unfalles und auf den 

Umfang der Leistung des Versicherers gehabt hat. 
 
 
§ 7 Die Leistungsarten 

Die jeweils vereinbarten Leistungsarten und deren Höhe (Versicherungssummen) ergeben sich aus dem Vertrag. Für 
die Entstehung des Anspruchs und die Bemessung der Leistungen gelten die nachfolgenden Bestimmungen. 

 
I. Invaliditätsleistung 

(1) Führt der Unfall zu einer dauernden Beeinträchtigung der körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit (Invalidi-
tät) des Versicherten, so entsteht Anspruch auf Kapitalleistung aus der für den Invaliditätsfall versicherten Sum-
me. Hat der Versicherte bei Eintritt des Unfalles das 65. Lebensjahr vollendet, so wird die Leistung als Rente ge-
mäß § 14 erbracht. 
Die Invalidität muss innerhalb eines Jahres nach dem Unfall eingetreten sowie spätestens vor Ablauf einer Frist 
von weiteren drei Monaten ärztlich festgestellt und geltend gemacht sein. 

(2) Die Höhe der Leistung richtet sich nach dem Grad der Invalidität. 
a) Als feste Invaliditätsgrade gelten – unter Ausschluss des Nachweises einer höheren oder geringeren Invalidität 

– bei Verlust oder Funktionsunfähigkeit 

Arm Arm im Schultergelenk 70 % 

Arm bis oberhalb des Ellenbogengelenks 65 % 

Arm unterhalb des Ellenbogengelenks 60 % 

Hand Hand im Handgelenk 55 % 

Daumen 20 % 

ZeigeNnger 10 % 

Anderer Finger 5 % 

Bein Bein über der Mitte des Oberschenkels 70 % 

Bein bis zur Mitte des Oberschenkels 60 % 

Bein bis unterhalb des Knies 50 % 

Bein bis zur Mitte des Unterschenkels 45 % 

Fuß Fuß im Fußgelenk 40 % 

große Zehe 5 % 

andere Zehe 2 % 

Sinne Auge 50 % 

Gehör auf einem Ohr 30 % 

Geruchssinn 10 % 

Geschmackssinn 5 % 
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b) Bei Teilverlust oder Funktionsbeeinträchtigung eines dieser Körperteile oder Sinnesorgane wird der entspre-
chende Teil des Prozentsatzes nach a) angenommen. 

c) Werden durch den Unfall Körperteile oder Sinnesorgane betroBen, deren Verlust oder Funktionsunfähigkeit 
nicht nach a) oder b) geregelt sind, so ist für diese maßgebend, inwieweit die normale körperliche oder geistige 
Leistungsfähigkeit unter ausschließlicher Berücksichtigung medizinischer Gesichtspunkte beeinträchtigt ist. 

d) Sind durch den Unfall mehrere körperliche oder geistige Funktionen beeinträchtigt, so werden die Invalidi-
tätsgrade, die sich nach (2) ergeben, zusammengerechnet. Mehr als 100 Prozent werden jedoch nicht ange-
nommen. 

(3) Wird durch den Unfall eine körperliche oder geistige Funktion betroBen, die schon vorher dauernd beeinträchtigt 
war, so wird ein Abzug in Höhe dieser Vorinvalidität vorgenommen. Diese ist nach (2) zu bemessen. 

(4) Tritt der Tod unfallbedingt innerhalb eines Jahres nach dem Unfall ein, so besteht kein Anspruch auf Invaliditäts-
leistung. 

(5) Stirbt der Versicherte aus unfallfremder Ursache innerhalb eines Jahres nach dem Unfall oder – gleichgültig, aus 
welcher Ursache – später als ein Jahr nach dem Unfall und war ein Anspruch auf lnvaliditätsleistung nach (1) ent-
standen, so ist nach dem lnvaliditätsgrad zu leisten, mit dem aufgrund der zuletzt erhobenen ärztlichen Befunde 
zu rechnen gewesen wäre. 

 
II. Übergangsleistung  

Besteht nach Ablauf von sechs Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 
noch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der normalen körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von mehr als 
50 Prozent und hat diese Beeinträchtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird die im Vertrag vereinbarte 
Übergangsleistung erbracht. 
Zur Geltendmachung wird auf § 9 VI. verwiesen. 

 
III. Tagegeld 

(1) Führt der Unfall zu einer Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit, so wird für die Dauer der ärztlichen Behandlung 
Tagegeld gezahlt. Das Tagegeld wird nach dem Grad der Beeinträchtigung abgestu7. Die Bemessung des Beein-
trächtigungsgrades richtet sich nach der Berufstätigkeit oder Beschä7igung des Versicherten. 

(2) Das Tagegeld wird längstens für ein Jahr, vom Unfalltage an gerechnet, gezahlt. 
 
IV. Krankenhaustagegeld 

(1) Krankenhaustagegeld wird für jeden Kalendertag gezahlt, an dem sich der Versicherte wegen des Unfalles in medi-
zinisch notwendiger vollstationärer Heilbehandlung beNndet, längstens jedoch für zwei Jahre, vom Unfalltage an 
gerechnet. 

(2) Krankenhaustagegeld entfällt bei einem Aufenthalt in Sanatorien, Erholungsheimen und Kuranstalten. 
 
V. Genesungsgeld 

(1) Genesungsgeld wird für die gleiche Anzahl von Kalendertagen gezahlt, für die Krankenhaustagegeld geleistet wird, 
längstens jedoch für 100 Tage, und zwar 
für den 1. bis 10. Tag 100 Prozent 
für den 11. bis 20. Tag 50 Prozent 
für den 21. bis 100. Tag  25 Prozent  
des Krankenhaustagegeldes. 

(2) Mehrere vollstationäre Krankenhausaufenthalte wegen desselben Unfalls gelten als ein ununterbrochener Kran-
kenhausaufenthalt. 

(3) Der Anspruch auf Genesungsgeld entsteht mit der Entlassung aus dem Krankenhaus. 
 
VI. Todesfallleistung 

Führt der Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode, so entsteht Anspruch auf Leistung nach der für den Todesfall versi-
cherten Summe. Zur Geltendmachung wird auf § 9 VII. verwiesen. 

 
 
§ 8 Einschränkung der Leistungen 

Haben Krankheiten oder Gebrechen bei der durch ein Unfallereignis hervorgerufenen Gesundheitsschädigung oder de-
ren Folgen mitgewirkt, so wird die Leistung entsprechend dem Anteil der Krankheit oder des Gebrechens gekürzt, 
wenn dieser Anteil mindestens 25 Prozent beträgt. 

 
 
§ 9 Die Obliegenheiten nach Eintritt eines Unfalles 

I. Nach einem Unfall, der voraussichtlich eine Leistungsp-icht herbeiführt, ist unverzüglich ein Arzt hinzuzuziehen und 
der Versicherer zu unterrichten. 
Der Versicherte hat den ärztlichen Anordnungen nachzukommen und auch im Übrigen die Unfallfolgen möglichst zu 
mindern. 

 
II. Die vom Versicherer übersandte Unfallanzeige ist wahrheitsgemäß auszufüllen und umgehend an den Versicherer 

zurückzusenden. Darüber hinaus geforderte sachdienliche Auskün7e sind unverzüglich zu erteilen. 
 
III. Der Versicherte hat darauf hinzuwirken, dass die vom Versicherer angeforderten Berichte und Gutachten alsbald er-

stattet werden. 
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IV. Der Versicherte hat sich von den vom Versicherer beau7ragten Ärzten untersuchen zu lassen. Die notwendigen Kosten 
einschließlich eines dadurch entstandenen Verdienstausfalles trägt der Versicherer. 

 
V. Die Ärzte, die den Versicherten – auch aus anderen Anlässen – behandelt oder untersucht haben, andere Versicherer, 

Versicherungsträger und Behörden sind zu ermächtigen, alle erforderlichen Auskün7e zu erteilen. 
 
VI. Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der Übergangsleistung spätestens sieben Monate nach 

Eintritt des Unfalles geltend zu machen und unter Vorlage eines ärztlichen Attests zu begründen. 
 
VII. Hat der Unfall den Tod zur Folge, so ist dies innerhalb von 48 Stunden zu melden, auch wenn der Unfall schon ange-

zeigt ist. Die Meldung soll telegraNsch erfolgen. Dem Versicherer ist das Recht zu verschaBen, eine Obduktion durch 
einen von ihm beau7ragten Arzt vornehmen zu lassen. 

 
 
§ 10 Die Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

I. Wird eine Obliegenheit nach § 9 vorsätzlich verletzt, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz. Bei grob fahrlässiger 
Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen. Beides gilt nur, wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechts-
folgen hingewiesen haben. 

 
II. Weisen Sie nach, dass Sie die Obliegenheit nicht grob fahrlässig verletzt haben, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. 
 
III. Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn Sie nachweisen, dass die Verletzung der Obliegenheit weder für 

den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ur-
sächlich war. Das gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig verletzt haben. 

 
IV. Diese Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob wir ein uns zustehendes Kündigungsrecht wegen der Verletzung 

einer vorvertraglichen Anzeigep-icht ausüben. 
 
 
§ 11 Fälligkeit der Leistungen 

I. Sobald dem Versicherer die Unterlagen zugegangen sind, die der Versicherungsnehmer zum Nachweis des Unfallher-
gangs und der Unfallfolgen sowie über den Abschluss des für die Bemessung der Invalidität notwendigen Heilverfah-
rens beizubringen hat, ist der Versicherer verp-ichtet, innerhalb eines Monats – beim Invaliditätsanspruch innerhalb 
von drei Monaten – zu erklären, ob und in welcher Höhe er einen Anspruch anerkennt. 
Die ärztlichen Gebühren, die dem Versicherungsnehmer zur Begründung des Leistungsanspruches entstehen, über-
nimmt der Versicherer  
• bei Invalidität bis zu 1 Promille der versicherten Summe,  
• bei Übergangsleistung bis zu 1 Prozent der versicherten Summe,  
• bei Tagegeld bis zu einem Tagegeldsatz,  
• bei Krankenhaustagegeld bis zu einem Krankenhaustagegeldsatz. 

 
II. Erkennt der Versicherer den Anspruch an oder haben sich Versicherungsnehmer und Versicherer über Grund und 

Höhe geeinigt, so erbringt der Versicherer die Leistung innerhalb von zwei Wochen. 
Vor Abschluss des Heilverfahrens kann eine Invaliditätsleistung innerhalb eines Jahres nach Eintritt des Unfalles nur 
beansprucht werden, wenn und soweit eine Todesfallsumme versichert ist. 

 
III. Steht die Leistungsp-icht zunächst nur dem Grunde nach fest, so zahlt der Versicherer auf Verlangen des Versiche-

rungsnehmers angemessene Vorschüsse. 
 
IV. Versicherungsnehmer und Versicherer sind berechtigt, den Grad der Invalidität jährlich, längstens bis zu drei Jahren 

nach Eintritt des Unfalles, erneut ärztlich bemessen zu lassen. 
Dieses Recht muss  

• von der ARAG zusammen mit der Erklärung über die Leistungsp-icht nach I.  
• vom Versicherten vor Ablauf der Frist ausgeübt werden. 

Ergibt die endgültige Bemessung eine höhere lnvaliditätsleistung als sie der Versicherer bereits erbracht hat, so ist der 
Mehrbetrag mit 5 Prozent jährlich zu verzinsen. 

 
 
§ 12 Rechtsverhältnisse am Vertrag beteiligter Personen 

I. Ist die Versicherung gegen Unfälle abgeschlossen, die einem anderen zustoßen (Fremdversicherung), so steht die Aus-
übung der Rechte aus dem Vertrag nicht dem Versicherten, sondern dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben dem 
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 
II. Alle für den Versicherungsnehmer geltenden Bestimmungen sind auf dessen Rechtsnachfolger und sonstige An-

spruchsteller entsprechend anzuwenden. 
 
III. Die Versicherungsansprüche können vor Fälligkeit ohne Zustimmung des Versicherers weder übertragen noch ver-

pfändet werden. 
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§ 13 Anzeigen und Willenserklärungen 

I. Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind in Textform abzugeben und sollen an die Haupt-
verwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete 
Geschä7sstelle gerichtet werden. 

 
II. Hat der Versicherungsnehmer seine Anschri7 geändert, die Änderung aber dem Versicherer nicht mitgeteilt, so genügt 

für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschrie-
benen Briefes nach der letzten dem Versicherer bekannten Anschri7. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu 
welchem sie ohne die Anschri7enänderung bei regelmäßiger Beförderung dem Versicherungsnehmer zugegangen 
sein würde. 

 
 
§ 14 Rentenzahlung bei Invalidität 

I. Soweit bei Invalidität Rentenzahlung vorgesehen ist (§ 7 I. (1)), ergeben sich für eine Kapitalleistung von 1.000,– Euro die 
folgenden Jahresrentenbeträge. Der Berechnung wird das am Unfalltage vollendete Lebensjahr zugrunde gelegt. 

 

Alter Betrag der Jahresrente in Euro  

Männer 

Betrag der Jahresrente in Euro  

Frauen 

65 106,22 87,89 

66 110,52 91,34 

67 115,08 95,08 

68 119,90 99,13 

69 125,01 103,52 

70 130,41 108,29 

71 136,12 113,46 

72 142,16 119,08 

73 148,57 125,16 

74 155,38 131,75 

75 und darüber 162,65 138,89 

 
II. Die Rente wird vom Abschluss der ärztlichen Behandlung, spätestens vom Ablauf des auf den Unfall folgenden Jahres 

an, bis zum Ende des Vierteljahres entrichtet, in dem der Versicherte stirbt. Sie wird jeweils am Ersten eines Vierteljah-
res im Voraus gezahlt. 
Der Versicherer ist zur Überprüfung der Voraussetzungen für den Rentenbezug berechtigt, Lebensbescheinigungen 
anzufordern. Wird die Bescheinigung nicht unverzüglich übersandt, ruht die Rentenzahlung ab der nächsten Fälligkeit. 

 
III. Versicherungsnehmer und Versicherer können innerhalb von drei Jahren nach erstmaliger Bemessung der Rente jähr-

lich eine Neubemessung verlangen. 
 
 
§ 15 Verjährung und Klagefrist 

I. Die Ansprüche aus diesem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den 
allgemeinen Vorschri7en des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

 
 
§ 16 Gerichtsstände 

I. Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen uns bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach unserem Sitz 
oder dem unserer für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Gericht, in 
dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, in Ermangelung eines solchen, Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben. 

 
II. Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen Sie müssen bei dem Gericht erhoben werden, dass für Ihren Wohnsitz 

oder, in Ermangelung eines solchen, den Ort Ihres gewöhnlichen Aufenthalts zuständig ist. 
 
 
§ 17 Schlussbestimmung 

Soweit nicht in den Versicherungsbedingungen Abweichendes bestimmt ist, gelten die gesetzlichen Vorschri7en. Dies 
gilt insbesondere für das Versicherungsvertragsgesetz (VVG). 
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Besondere Bedingungen und Zusatzbedingungen 

 
I. Zusatzbedingungen für die Kinder-Unfallversicherung (KiUV 90) 

I. 1) Die Versicherung wird bis zum Ende des Versicherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr voll-
endet, zum vereinbarten Beitrag fortgeführt.  
Der Versicherungsnehmer hat dann folgendes Wahlrecht: 
a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert und es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Tarif des Versicherers für Erwachsene ergibt. 
b) Der Beitrag bleibt unverändert und die Versicherungssummen vermindern sich im Verhältnis des zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Erwachsenen-Tarifbeitrages zum bisherigen Beitrag. 
2) Hat der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht gemäß Nummer 1) nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn 

des neuen Versicherungsjahres ausgeübt, setzt sich der Vertrag nach Nummer I. 1) Buchstabe b) fort. 
3) Die Versicherung im Bereich der Familien- und Alleinerziehendenunfallversicherung wird bis zum Ende des Versi-

cherungsjahres, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet, zum vereinbarten Beitrag fortgeführt. 
Der Versicherungsnehmer hat dann, für jedes volljährige Kind, folgendes Wahlrecht: 
a) Die Versicherungssummen bleiben unverändert und es ist der Beitrag zu zahlen, der sich aus dem zu diesem 

Zeitpunkt gültigen Tarif des Versicherers für Erwachsene ergibt. 
b) Änderung der Leistungen auf Euro 

KHT ab  1. Tag  10 
 ab  43. Tag 20 

Genesungsgeld  10 

Kosmetische Operationen  5.000 

Todesfallleistung  5.000 

Übergangsleistung  1.000 

Invaliditätsleistung 
 progressive Grundsumme 10.000 
 Höchstleistung 40.000 

Der Beitrag ergibt sich aus dem zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarif des Versicherers. 
4) Hat der Versicherungsnehmer sein Wahlrecht gemäß Nr. 3) nicht bis spätestens zwei Monate nach Beginn des 

neuen Versicherungsjahres ausgeübt, setzt sich der Vertrag nach Nummer I. 3) Buchstabe b) fort. 
 
II. 1) In Abänderung von § 2 II. (4) der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88) fallen unter den Versi-

cherungsschutz auch Vergi7ungen infolge versehentlicher Einnahme von für Kinder schädlichen StoBen. Ausge-
schlossen bleiben Vergi7ungen durch Nahrungsmittel. 

2) Dieser Einschluss gilt nur für Kinder, die im Zeitpunkt des Unfalls das 10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. 
 
III. Abweichend von § 11 IV. der AUB 88 wird bei Kindern bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres die Frist von 3 Jahren auf 

5 Jahre verlängert, jedoch nicht über die Vollendung des 18. Lebensjahres hinaus. 
 
IV. Hat der Versicherungsnehmer oder sein mitversicherter Lebenspartner bei Beginn des Versicherungsschutzes das 45. 

Lebensjahr noch nicht vollendet, gilt in Ergänzung von § 4 II.–IV. der AUB 88 Folgendes: 
1) Stirbt der Versicherungsnehmer oder sein mitversicherter Lebenspartner während der Versicherungsdauer, so 

wird die Versicherung mit den zu diesem Zeitpunkt geltenden Versicherungssummen bis zum Ablauf des Versi-
cherungsjahres beitragsfrei weitergeführt, in dem das versicherte Kind das 18. Lebensjahr vollendet. 

2) Beim Tod des Versicherungsnehmers oder des mitversicherten Lebenspartners durch Kriegs- oder Bürger-
kriegsereignisse gilt Nummer 1) nicht. 

 
 
II. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung der Kosten für kosmetische Operationen in der 

Unfallversicherung 

1. Wird durch einen Unfall die Körperober-äche der versicherten Person derart beschädigt oder verformt, dass nach 
Abschluss der Heilbehandlung das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person hierdurch dauernd beeinträchtigt 
ist und entschließt sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses 
Mangels zu unterziehen, so übernimmt der Versicherer die mit der Operation in der klinischen Behandlung im Zu-
sammenhang stehenden Kosten für Arzthonorare, Medikamente, Verbandszeug und sonstige ärztlich verordnete 
Heilmittel sowie die Kosten für die Unterbringung und Verp-egung in der Klinik bis zur Höhe der vereinbarten Versi-
cherungssumme. 

2. Die Operation und die klinische Behandlung der versicherten Person müssen bis zum Ablauf des 3. Jahres nach dem 
Unfall erfolgt sein. 

3. Ausgeschlossen vom Ersatz sind die Kosten für Nahrungs- und Genussmittel, für Bade- und Erholungsreisen sowie für 
Krankenp-ege, soweit nicht die Zuziehung von beru-ichem P-egepersonal ärztlich angeordnet wird. 

4. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt an einer für andere Leistungsarten 
vereinbarten planmäßigen Erhöhung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) nicht teil. 
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III. Besondere Bedingungen für die Mitversicherung von Bergungskosten in der Allgemeinen 
Unfallversicherung (BB Bergungskosten 91) 

1. Hat der Versicherte einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall erlitten, ersetzt der Versicherer bis zur 
Höhe des im Versicherungsschein festgelegten Betrages die entstandenen notwendigen Kosten für: 
a) Such-, Rettungs- oder Bergungseinsätze von öBentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisierten Rettungsdiens-

ten soweit hierfür üblicherweise Gebühren berechnet werden; 
b) Transport des Verletzten in das nächste Krankenhaus oder zu einer Spezialklinik, soweit medizinisch notwendig 

und ärztlich angeordnet  
c) Mehraufwand bei der Rückkehr des Verletzten zu seinem ständigen Wohnsitz, soweit die Mehrkosten auf ärztliche 

Anordnungen zurückgehen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren;  
d) Überführung zum letzten ständigen Wohnsitz im Todesfalle. 

2. Hat der Versicherte für Kosten nach 1. a) einzustehen, obwohl er keinen Unfall erlitten hatte, ein solcher aber unmit-
telbar drohte oder nach den konkreten Umständen zu vermuten war, ist der Versicherer ebenfalls ersatzp-ichtig. 

3. Soweit ein anderer Ersatzp-ichtiger eintritt, kann der Erstattungsanspruch gegen den Versicherer nur wegen der rest-
lichen Kosten geltend gemacht werden. Bestreitet ein anderer Ersatzp-ichtiger seine Leistungsp-icht, kann sich der 
Versicherungsnehmer unmittelbar an den Versicherer halten. 

4. Bestehen für den Versicherten bei der ARAG Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellscha7 mehrere Unfallversiche-
rungen, können mitversicherte Bergungskosten nur aus einem dieser Verträge verlangt werden. 

5. Der im Versicherungsschein festgelegte Höchstbetrag für den Kostenersatz nimmt an einer für andere Leistungsarten 
vereinbarten planmäßigen Erhöhung (Zuwachs von Leistung und Beitrag) nicht teil. 

 
 
IV. Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver lnvaliditätsstaHel  

(Progression 400 %) 

Im lnvaliditätsfall werden der Berechnung der Leistung folgende Versicherungssummen zugrunde gelegt: 
a) Für den 25 % nicht übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die im Versicherungsschein festgelegte lnvaliditäts-

fallsumme; 
b) für den 25 % nicht aber 50 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades die vierfache Invaliditätsfallsumme; 
c) für den 50 % nicht aber 75 % übersteigenden Teil des Invaliditätsgrades, die fünBache lnvaliditätsfallsumme; 
d) für den 75 % übersteigenden Teil des lnvaliditätsgrades die sechsfache lnvaliditätsfallsumme. 

 
 
V. Besondere Bedingungen für die Versicherung von Genesungsgeld in der Unfallversicherung 

In Abweichung von § 7 V. (1) AUB 88 wird im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt Genesungsgeld für die gleiche 
Anzahl von Kalendertagen, für die Krankenhaustagegeld gezahlt wird, in Höhe des versicherten Krankenhaustagegel-
des gewährt, höchstens jedoch für 42 Tage. 

 
 
VI. Zusatzbedingungen für die erweiterte Übergangsleistung 

§ 7 II. Satz 1 und § 9 VI. der Allgemeinen Unfallversicherungs-Bedingungen (AUB 88) werden wie folgt ergänzt: 
Besteht nach Ablauf von drei Monaten seit Eintritt des Unfalles ohne Mitwirkung von Krankheiten oder Gebrechen 
noch eine unfallbedingte Beeinträchtigung der normalen körperlichen oder geistigen Leistungsfähigkeit von 100 Pro-
zent und hat diese Beeinträchtigung bis dahin ununterbrochen bestanden, so wird ein Viertel der versicherten Über-
gangsleistung bezahlt. Dieser Betrag wird auf einen Anspruch nach § 7 II. Satz 1 AUB 88 angerechnet. 
Der Versicherungsnehmer hat einen Anspruch auf Zahlung der erweiterten Übergangsleistung spätestens vier Monate 
nach Eintritt des Unfalles geltend zu machen und unter Vorlage eines ärztlichen Attests zu begründen. 

 
 
 Hilfstabelle zur Leistungsberechnung für die Unfallversicherung mit progressiver lnvaliditätsstaHel  

(Progression 400 %) 

Nach den unter IV. abgedruckten Besonderen Bedingungen für die Unfallversicherung mit progressiver lnvaliditäts-
staBel (Progression 400 %) wird die Leistung für bestimmte Teile der Invaliditätsgrade nach der vierfachen, fünBachen 
oder sechsfachen lnvaliditätssumme berechnet. In der Auswirkung entspricht diese Bestimmung einer Erhöhung der 
gemäß § 7 I. AUB 88 in Prozenten der einfachen Invaliditätssumme zu zahlenden Invaliditätsleistung. 
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von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

von auf 
% % 

26 29 36 69 46 109 56 155 66 205 76 256 86 316 96 376 

27 33 37 73 47 113 57 160 67 210 77 262 87 322 97 382 

28 37 38 77 48 117 58 165 68 215 78 268 88 328 98 388 

29 41 39 81 49 121 59 170 69 220 79 274 89 334 99 394 

30 45 40 85 50 125 60 175 70 225 80 280 90 340 100 400 

31 49 41 89 51 130 61 180 71 230 81 286 91 346  

32 53 42 93 52 135 62 185 72 235 82 292 92 352  

33 57 43 97 53 140 63 190 73 240 83 298 93 358  

34 61 44 101 54 145 64 195 74 245 84 304 94 364  

35 65 45 105 55 160 65 200 75 250 85 310 95 370  

 
 
VII. Besondere Bedingungen für die Unfallversicherung mit Zuwachs von Leistung und Beitrag 

1. Die Versicherungssummen erhöhen sich für den Invaliditäts- und den Todesfall, für das Krankenhaustagegeld und das 
Genesungstagegeld jeweils um den Prozentsatz, um den der Höchstbetrag zur gesetzlichen Rentenversicherung der 
Angestellten angehoben wird. Erhöhte Versicherungssummen für den Invaliditäts- und Todesfall werden dabei auf vol-
le 500 Euro, für Tagegeld, Krankenhaustagegeld und Genesungsgeld auf volle Euro und für die Übergangsleistungen 
auf volle 100 Euro aufgerundet. 
Der Beitrag erhöht sich im gleichen Verhältnis wie die Versicherungssummen. 

2. Die Erhöhung der Versicherungssummen erfolgt jeweils zu dem Beginn des Versicherungsjahres, der dem Stichtag der 
Anhebung des Höchstbeitrages zur gesetzlichen Rentenversicherung der Angestellten folgt oder mit ihm überein-
stimmt. 

3. Der Versicherungsnehmer wird über die erhöhten Versicherungssummen unterrichtet, spätestens mit der AuBorde-
rung zur Zahlung des neuen Beitrages. Über die neuen Versicherungssummen erhält er einen Nachtrag. 

4. Der Versicherungsnehmer kann die Vereinbarung über die Erhöhung jederzeit zum Ende des Versicherungsjahres 
widerrufen, spätestens jedoch sechs Wochen nach Unterrichtung über die Erhöhung gemäß Nummer 3. 
Der Versicherungsnehmer ist auf den Fristablauf hinzuweisen. Der Widerruf ist in Textform an die Hauptverwaltung 
des Versicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle zu 
richten. 
Auf Antrag des Versicherungsnehmers wird die Versicherung wieder mit Zuwachs von Leistung und Beitrag fortge-
führt. 

5. Der Versicherer kann die nächst fällige oder alle weiteren Erhöhungen von Versicherungssummen und Beitragen mit 
einer Frist von drei Monaten vor Ablauf des Versicherungsjahres in Textform widerrufen. 

 
 
VIII. Zusatzbedingungen für die Gruppen- Unfallversicherung 

§ 1 Bestimmungen für Versicherungen ohne Namensangabe 

(1) Die zu versichernden Personen sind so zu bezeichnen, dass bei Eintritt des Versicherungsfalls ein Zweifel über die Zu-
gehörigkeit zu dem versicherten Personenkreis nicht entstehen kann. 

(2) Der Versicherungsnehmer ist verp-ichtet, geordnete Personal-, Lohn- oder Mitgliederlisten zu führen und auf Verlan-
gen den von dem Versicherer beau7ragten Organen Einsicht in diese zu gestatten. 

(3) Der Versicherer fordert den Versicherungsnehmer jeweils am Schluss des Zeitabschnitts, auf welchen der Jahresbei-
trag anteilig entrichtet wird, auf, die Zahl der in diesem Zeitabschnitt versichert gewesenen Personen anzugeben. Diese 
Angabe hat nach Monaten und nach dem höchsten Stande jedes Monats zu erfolgen. Eine Durchschnittsberechnung 
ist nicht zulässig. 

(4) Aufgrund der festgestellten Kopfzahl der Versicherten erfolgt die Berechnung des jeweiligen Beitrags. Ist für den ver-
-ossenen Zeitabschnitt ein zu hoher oder zu niedriger Beitrag gezahlt worden, so ist der entsprechende Betrag im ers-
ten Falle von dem Versicherer zurückzuerstatten, im letzteren Falle vom Versicherungsnehmer nachzuzahlen. 

(5) Unterlässt der Versicherungsnehmer die Angabe der Personenzahl innerhalb eines Monats nach Empfang der AuBor-
derung, so ist der Versicherer berechtigt, den Beitrag unter Zugrundelegung der zuletzt angegebenen Personenhöchst-
zahl zu fordern. Dem Versicherungsnehmer ist jedoch das Recht vorbehalten, im Laufe des neuen Zeitabschnitts die 
richtige Personenzahl nachzuweisen. Ist diese Zahl geringer als die bei der Beitragsberechnung angenommene, so ist 
der zuviel gezahlte Betrag dem Versicherungsnehmer zurückzuerstatten. Ist die Zahl höher, so ist der Mehrbetrag 
nachzuzahlen. 

 
 
§ 2 Bestimmungen für Versicherungen mit Namensangabe 

(1) Aus der Versicherung ausscheidende Personen sind ab- und an deren Stelle tretende anzumelden. Diese gelten von der 
Absendung der Anmeldung als versichert. 

(2) Außerdem können noch nicht versicherte Personen jederzeit zur Versicherung angemeldet werden, wenn Beruf oder 
Beschä7igung die gleichen sind wie der bereits versicherten Personen. Sie gelten von der Absendung der Anmeldung 
an zu denselben Beiträgen versichert wie diese. 
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(3) Personen in anderen Berufen oder mit anderer Beschä7igung gelten erst nach Vereinbarung der Versicherungssum-
men und des Beitrags als versichert. 

(4) Der Versicherer hat das Recht, die Versicherung des Einzelnen ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Für den Fall der 
Ablehnung scheidet der BetreBende einen Monat nach dem Tage der Ablehnung aus der Versicherung aus. Als Beitrag 
ist für ihn nur der auf die tatsächliche Versicherungsdauer entfallene Teil zu zahlen. 

 
 
§ 3 Vertragsdauer (Zusatz zu § 4 AUB 88) 

(1) Der Versicherungsvertrag endet, wenn der Betrieb oder die Vereinigung aufgelöst wird. 
(2) Der Versicherungsschutz des einzelnen Versicherten erlischt: 

a) wenn er aus dem Dienstverhältnis des Versicherungsnehmers oder aus der Vereinigung ausscheidet; 
b) wenn der Versicherte eine neue Beschä7igung aufnimmt, für die vereinbarungsgemäß keine Unfallversicherung 

vorgesehen ist; 
c) wenn bei einem Unfall eine Invalidität erstmals festgestellt ist (§ 11 AUB 88) und der Versicherer mit Frist von ei-

nem Monat nach erstmaliger Feststellung durch eingeschriebenen Brief darauf hingewiesen hat, dass der Versi-
cherungsschutz einen Monat nach Eingang dieses Schreibens erlischt. Unterbleibt der Hinweis des Versicherers 
innerhalb der Monatsfrist, so besteht der Versicherungsschutz weiter. 

 
 



 

 
  



 

 
 
 



 

 
 
 


